
VEREINBARUNG

zur Übernahme einer Patenschaft für eine Grabstätte

Zur Übernahme einer Patenschaft für eine Grabstätte gemäß § 34 a der Friedhofs-
und Bestattungssatzung der Stadt Sankt Augustin wird zwischen

der Stadt Sankt Augustin, vertreten durch

und

Herrn/Frau
(Name, Vorname)

(Straße, Ort- und Telefonnummer)

versichernd, dass er bzw. sie weder Angehörige/r im Sinne des § 8 Bestattungsge-
setz und/oder vormals Nutzungsberechtigte/r an der in § 1 Abs. 1 dieser Vereinba-
rung genannten Grabstätte war, nachstehend als „Pate" bzw. „Patin" bezeichnet,

folgende Vereinbarung getroffen:

§ 1
lnhalt der Patenschaft

(1) Die Stadt Sankt Augustin überträgt dem Paten/der Patin die Patenschaft an der
Grabstätte

(Bezeichnung)

Grablage

(Bezeichnung Friedhof)

(2) Durch die Über-tragung der Patenschaft entsteht für den Paten kein Anspruch
auf eine etwaige spätere Nutzung dieser Grabstätte.

(3) Der Pate/die Patin verpflichtet sich zur gärtnerischen Gestaltung bzw. Instand-
haltung der Grabstätte auf eigene Kosten. Hier sind die Vorschriften des Ab-
schnitts V und VII der Friedhofs- und Bestattungssatzung zu beachten.
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§ 2
Instandhaltung und Pflege

(1) InstandhaItung und Pflege der Grabstätte nimmt der Pate/ die Patin so vor, dass
die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanla-
ge gewahrt wird.

§ 3
Vertragsdauer

(1) Der Pate/die Patin kann diese Vereinbarung bis zum dritten Werktag eines Ka-
lendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats schriftlich kündigen. Eine
Erstattung getätigter Aufwendungen erfolgt nicht.

(2) Die Stadt Sankt Augustin ist berechtigt, die Vereinbarung unter Einhaltung einer
Frist von drei Monaten zum Monatsende schriftlich zu kündigen

(3)

1. wenn der Friedhof geschlossen,
2. wenn der Friedhof entwidmet wird.

Unabhängig davon endet diese Vereinbarung

1. zum Zeitpunkt der Verleihung des Nutzungsrechtes an den Paten/die Patin
oder an einen Dritten,

2. mit dem Tod des Paten/der Patin,
3. wenn der Pate/die Patin die Verpflichtungen gemäß der §§ 1 und 2 dieser

Vereinbarung nicht erfüllt und die Friedhofsverwaltung die Beendigung dem
Grabpaten gegenüber schriftlich erklärt.

Sankt Augustin, den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stadt Sankt Augustin Pate/Patin
Friedhofsverwaltung


